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D· NÖ L d . h t"h S'tz 2 8. Mal 2002 b hl le an esreglerung a In I rer I ung vom. ... .... ....... .... ............ esc ossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bauern-Sozialversicherungsgesetz geändert 

wird, wie folgt Stellung zu nehmen: 

Der vorliegende Entwurf wurde praktisch zeitgleich mit einem Entwurf zur 26. Novelle 

zum BSVG übermittelt. Es wird daher angeregt, beide Entwürfe bei der weiteren Behand­

lung zusammenzuführen. 

Zur Begutachtungsfrist wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 1 Abs. 4 iVm Abs. 1 

der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen Kon­

sultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften Ge­

setzesentwürfe der Bundesministerien zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen 

Frist zu übermitteln sind. Diese Frist darf, gerechnet ab Zustellung, vier Wochen nicht un­

terschreiten. 

NÖ VERFASSUNGSDIENST 
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Die Verkürzung der Begutachtungsfrist auf drei Wochen, welche nicht einmal begründet 

wurde, ist nicht gerechtfertigt, zumal die Frist von vier Wochen bereits eine Mindestfrist 

darstellt und grundsätzlich eine angemessene Frist zu gewähren ist. 

Weiters entspricht die KostendarsteIlung nicht Art. 1 Abs. 3 iVm Abs. 1 der oben 

genannten Vereinbarung. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pr ö 1I 

Landeshauptmann 
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LAD 1-VD-19320/002 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederästerreich entsendeten Mitglieder 

des. Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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